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Liebe Leserin, lieber Leser,

»Jeder hat ein Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit« heißt es in
Artikel 2, Satz 2 des Grundgesetzes. Die
Mehrheit der Politiker in unserem Land
scheint daraus den Schluss zu ziehen, dass
Versehrte deshalb auch kein Recht auf
Leben besäßen.

Anders lässt sich nicht erklären, dass
sich die im Bundestag vertretenen Partei-
en nicht einmal bei den besonders grau-
samen Spätabtreibungen auf Maßnahmen
einigen wollen, die das Leben ungebore-
ner Kindern, bei denen eine Behinderung
diagnostiziert wurde, besser zu schützen
in der Lage wären.

Schlimmer noch: Jeder noch so kleine
Schritt in diese Richtung gleicht einem
Brustschwimmzug im
Teer, wie das peinliche
Theater um den vom
familienpolitischen
Sprecher der CDU/
CSU-Bundestags-
fraktion Johannes
Singhammer (CSU)
initiierten Gesetzentwurf zeigt. Tobias
B. Ottmar hat für LebensForum den
Verlauf der Debatte nachgezeichnet, die
der Wunsch nach minimalen Kurskorrek-
turen entfacht hat.

Wer danach noch nicht den Kopf
schüttelt, wird dies spätestens nach der
Lektüre des aufschlussreichen Interviews
tun, das wir mit einer aus Ostdeutschland
stammenden Hebamme geführt haben.
In LebensForum erzählt sie, was sie in
einem Stadtkrankenhaus einer deutschen
Großstadt alles erlebt hat. Schnallen Sie
sich besser schon mal an!

Sicherheitsgurte empfehlen wir auch
für die Lektüre des Beitrags von Cornelia
Kaminski, die sich in Berlin unter die
Teilnehmer eines von der »Internationa-
len Vereinigung von Fachkräften und
Verbänden für Schwangerschaftsabbruch
und Kontrazeption« (FIAPAC) veranstal-
teten Kongresses geschmuggelt hatte.
Während andere ALfA-Mitglieder vor
dem Kongresseingang demonstrierten

und Embryomodelle
an Abtreibungsärzte,
Krankenschwestern und
Funktionäre der Abtrei-
bungslobby verteilten,
hat sie die Vorträge ver-
folgt.

Jutta Graf, die lang-
jährige Vorsitzende der
»Jugend für das Leben
Österreich« hat für Le-
bensForum einmal ei-
nen Blick über den Är-
melkanal geworfen. Aus gutem Grund:
Denn in Großbritannien, das über die li-
beralste Abtreibungsgesetzgebung Euro-
pas verfügt, wäre diese kürzlich um ein
Haar erneut liberalisiert worden. Nur
dem geschlossenen Widerstand nordiri-
scher Abgeordneten ist es zu verdanken,
dass es soweit nicht kam.

In Deutschland wäre ein solcher Sepa-
ratismus unvorstellbar. Wer hier Schlim-
meres verhüten oder gar eine Besserung
der Gesamtlage erreichen will, der muss
sich vom politischen Lagerdenken verab-

schieden. Für Le-
bensrechtler muss da-
her bei der Bundes-
tagswahl 2009 gelten:
»Wir kennen keine
Parteien mehr. Wir
kennen nur noch Pro-
Life-Abgeordnete.«

Deshalb stellt LebensForum jetzt auch
jene Politiker vor, die die Stimmen von
Lebensrechtlern verdienen und sich um
ein Mandat im nächsten Bundestag be-
werben. Mögen die Parteien im kommen-
den Jahr einen Lagerwahlkampf führen.
Wir schauen eher auf die Person. Als
überparteiliche und überkonfessionelle
Lebensrechtsorganisation lassen wir uns
weder von der Zugehörigkeit zu einer
Partei noch zu einer Konfession blenden.
Und da es üblich ist, dass in Lebensschutz-
fragen der Fraktionszwang aufhoben wird,
ist dies auch der beste Weg, um Gesetze
zu verhindern oder gar zu kippen, die so-
wohl die Würde des Menschen, als auch
unsere Verfassung mit Füßen treten.

Eine erhellende Lektüre wünscht
Ihre

Claudia Kaminski
Bundesvorsitzende der ALfA und
des Bundesverbandes Lebensrecht
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»Schnallen Sie sich
besser schon mal an.«

E D I T O R I A L

Eine Hebamme kündigt, weil sie sich nicht an
Spätabtreibungen beteiligen wollte. Im Interview
mit LebensForum berichtet sie über ihre Erlebnisse
in einem Stadtkrankenhaus.

Großbritannien besitzt bereits die liberalste
Abtreibungsgesetzgebung Europas. Dennoch gibt
es von politischer Seite die Forderung nach einer
weiteren Liberalisierung.

Spätabtreibung –
Eine Hebamme packt aus

Weil sie sich nicht an Spätabtreibungen beteiligen wollte, hat Miriam Schmidt (Name geändert)
ihre Stelle als Hebamme gekündigt. Was sie bei ihrer Arbeit in einem Stadtkrankenhaus einer

deutschen Großstadt miterlebte, bekommt angesichts der neuen Diskussionen um
Spätabtreibungen wieder Gewicht. Tobias-Benjamin Ottmar sprach mit der Frau, die seit

einiger Zeit nun selbstständig tätig ist.

T I T E L

is zur 24. Schwangerschaftswoche
kann in Großbritannien jedes Kind
de facto ohne besondere Gründe

abgetrieben werden. Was gibt es da noch
zu liberalisieren? Könnte man fragen –
und das nicht zu Unrecht. Offiziell handelt
es sich beim britischen Abtreibungsgesetz
um eine Indikationenregelung. Abgetrie-
ben darf unter anderem werden, wenn
»die Fortsetzung der Schwangerschaft
ein größeres Risiko für die körperliche
und geistige Gesundheit der Schwangeren
einschließen würde als der Abbruch.« 97
Prozent der Abtreibungen werden unter
dieser Indikation vorgenommen, die in
der Praxis wie eine soziale Indikation ge-
handhabt und in jeder beliebigen Situation
geltend gemacht wird: So wäre es z.B. ei-
ne Gefahr für die geistige Gesundheit der
Schwangeren, wenn ein Karrieresprung
nicht im geplanten Zeitraum vonstatten
gehen könnte. In keinem anderen Land
Europas kann unter sozialer Indikation
bis zur 24. Woche abgetrieben werden.
Insofern hat Großbritannien eine sehr li-
berale Gesetzgebung.

Andererseits gibt es – zumindest offi-
ziell – keine Abtreibung auf Verlangen.
Darüber hinaus muss, außer in Notfällen,
von zwei Ärzten bestätigt werden, dass
eine Indikation zutrifft, und – der größte
Dorn im Auge von Pro-Choice-Politikern
– der Paragraf gilt nicht für Nordirland.
Dort ist Abtreibung nur bei Lebensgefahr
der Schwangeren oder ernsthafter Bedro-
hung ihrer Gesundheit erlaubt.

Seit 1990 wurde das Abtreibungsgesetz
in Großbritannien nicht verändert. Um
es dem aktuellen Stand der Wissenschaft
anzupassen, sollte es im Rahmen der De-
batte um den Human Fertilisation and
Embryology Act (HFEA) 2007 bis 2008,
welcher unter anderem die Legalisierung
von Hybriden zum Thema hatte, neu
aufgerollt werden. Im Juni 2007 kündigte
das House of Commons Science and
Technology Committee eine Untersu-

chung zur Abtreibung an, die Ende Ok-
tober desselben Jahres dem Unterhaus
präsentiert wurde. Die Untersuchung po-
sitionierte sich eindeutig »pro-Abtrei-
bung« und suchte nach Gründen für die
Aufrechterhaltung der 24-Wochen-Ober-
grenze sowie für eine weitere Liberalisie-
rung. Eine ethische
Diskussion wollte
sie explizit aus-
schließen.

Eine Verkür-
zung der Obergren-
ze wäre aus zwei
Gründen in Frage ge-
kommen: erstens,
weil Babys
dank der

modernen Medizin auch
schon vor der 24.
Woche überleben
können (die Lebens-
fähigkeit außerhalb der Gebärmutter ist
in Großbritannien ausschlaggebend für
den Rechtsschutz), und zweitens, weil
eindeutig nachzuweisen ist, dass ein Fötus
Schmerz empfindet. Gegen diese Argu-
mente wandte das Komitee ein: Es gebe
keine wissenschaftliche Grundlage, die
geltende Obergrenze zu verändern. Dass
die Überlebensrate frühgeborener Kinder
in einzelnen Krankenhäusern beachtens-
wert sei, wurde in der Untersuchung zwar
nicht bestritten. So haben etwa an der
Londoner Uniklinik zwischen 1996 und
2000 50 Prozent der in der 22. Woche

geborenen Babys überlebt. Da es sich aber
nur um einzelne Spitäler und um entspre-
chend kleine Testgruppen handle, seien
diese Daten statistisch nicht relevant, wehr-
te das Komitee ab. Auch die Frage, ob der
Fötus Schmerz empfinde, sei für das Ab-
treibungsgesetz bedeutungslos. Es gebe
zwar Beweise, dass ein Fötus auf schädliche
Reize reagiere, dies heiße aber nicht, so
das Komitee weiter, »dass Schmerz bewusst
wahrgenommen würde, insbesondere
nicht unterhalb der 24-Wochen-Ober-
grenze«.

Die Untersuchung lässt zahlreiche
Fragen offen. Ist das überlebensfähige
ungeborene Kind nur dann von Bedeu-

tung, wenn es in statistisch relevanten
Zahlen auftritt? Wird im Zweifelsfall

gegen das Kind entschieden? Könnte
eine »bewusste« Wahrnehmung
von Schmerz nicht auch bei gebo-
renen Babys in Frage gestellt

werden? Nichtsdestotrotz wa-
ren die Empfehlungen
der Untersuchung rich-
tungsweisend, als am 20.
Mai 2008 im Unterhaus
über die Abtreibungs-
Obergrenze abgestimmt
wurde.

Von konservativen Ab-
geordneten wurden verschiedene Anträge
auf Verkürzung der Obergrenze – auf 12,
16, 20 und 22 Wochen – eingebracht und
heftig diskutiert. Die Abgeordnete und
ehemalige Krankenschwester Nadine
Dorries, welche die Kampagne für eine
Verkürzung auf 20 Wochen initiiert hatte,
berichtete bei der Plenarsitzung aus eige-
ner Erfahrung, wie ein abgetriebener
Junge lebendig geboren wurde, nach Atem
rang und sieben Minuten später starb.
Doch die Gegnerseite ließ sich nicht be-
eindrucken. Mitglieder der Labour Party
fühlten sich teilweise ihrer Partei ver-
pflichtet. Andere stimmten deshalb gegen
eine Verkürzung, weil sie prinzipiell von

»We can liberaler«
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A U S L A N D

Großbritannien besitzt die liberalste Abtreibungsgesetzgebung Europas. Dennoch fürchten britische
Politiker inzwischen von anderen Staaten überholt worden zu sein. Obwohl auf der

Insel offiziell pro Jahr 200.000 Kinder im Mutterleib getötet werden, gibt es ständig neue Forderungen
nach einer weiteren Liberalisierung.

Von Dr. Jutta Graf


